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RS Vwgh 1992/12/22 91/04/0019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §39 Abs1;

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Der gewerberechtliche Geschäftsführer muß sich vergewissern, welche Bewilligungen er für seinen Betrieb braucht.

Kommt er dieser Verp;ichtung o<ensichtlich nicht nach, so ist davon auszugehen, daß - sollte ein Rechtsirrtum

tatsächlich vorgelegen sein - dieser nicht unverschuldet und daher unbeachtlich ist.
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